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Ir - 686 der Beila~('n zu dl'n ~!t>r1f\!~r:1phisl:h('n Prmo!:(.ll::n 

...... - des Nalionai; J l<.:s X \; I J. Gcs\: tzgl:bUlltr'p~~~::j~ 

No . ........ €.2wJ A 
Präs.: 1 5. MAI 1987 

A n t rag ., •• 1 ••••••••• 18 ••••••••• 8 ••••• 

der Abgeordneten Derfler, Pfeifer, Kirchknopf, Peck 

und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit de~ das ~eingesetz 1985 
geändert wird (Weingesetz-ITovelle 1987) 

Der ~ationalrat wolle beschließen: 
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Bundesgesetz vom •.••••••••••• , 
mit dere das weingesetz 1985 ge
ändert wird (Weingesetz-~ovelle 1987) 

Der ~ationalrat hat beschlossen: 

Jas 'tieir:gesetz 1985, BGBl.;Tr. LI-44, in der ?assung des 
3undesgesetzes, BGBl~Nr. 372/1986, wird geändert 'die folgt: 

Artikel I 
1. § 70 ~bs. 7 lautet: 

11 (7) t.ieinbehandlungsmi ttel, die der vleinverordr.ung 1961 
entsprochen haben, dürfen bis 31. Dezember 1990 weiter 
in Verkehr gebracht und dem Wein zugesetzt werden." 

2. Art. :7 lautet: 

.. - , 

"J 29 .6.bs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes tri tt 
:lir ~ualitätsweine - ausgenommen Qualitätsweine besonderer 
Reife und Leseart - , die im Inland in Verkehr gebracht 
werden, zu dem Zeitpunkt in Kraft, den der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung festsetzt, 
spätestens aber mit 1. Jänner '1989. über Antrag des über den 

Wein Verfügungsberechtigten darf die staatliche Prüfnun®er 

jedoch schon vor diesem Zei"tpunkt verliehen werden." 

Artikel I1 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 1987 in Kraft. 
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Artikel 111 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft beauftragt. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für Land~ und 

Forstwirtschaft zuzuweisen. 
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Beg r ü n dun S 

Sowohl was die staatliche Prüfung von ~ualitätswein betrifft 
als auch bezüglich der Weiterverwe~dung von weinbehandlungs
mi tteln, die der ~"einverordnung 1961 entsprochen haben, gibt 
es i::l I,';ei:::.gesetz 1985 i.d.I. der :~ovelle 1986 Inkrafttrete!2S
bestizc~sen, die aus o~ganisatoriscr.en Grinden nicht ein
ge:-.al ten ',.;erden körmen. Aus dieser: Grunde ist es not~vendig, 
das geltende ~eingesetz zu novelli~ren. 

:Tach diese~ Novelle wird die Fr:i..s-:: innertalb der " .. ;einbehand
lungsmittel, die der Weinverordnung 1961 entsproc~en haben, 
in Verkehr gesetzt oder dec ~ein zugesetzt werden dürfen, 
bis zum 31. Deze~ber 1990 erstreckt. 

~ach der bishe~igen tlbergangsbesti~ung des Art. IV Abs. 1 
wäre mit 1. Juni 1987 bei '~ualitätsweiIl, der im Inland i:1 
Verkehr gebracht wird, die staatliche FrJfung obligatorisch 

gewesen. 
Nach der vorliegenden Novelle wird der obgenannte Termin 
bis zum Inkrafttreten einer vom Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft zu erlassende~ Verc~ung verschoben. 

63/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




